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§ 45 BO fur Wien Sicherstellung des
Enteignungszweckes;

Ruckubereignung

BO fur Wien - Bauordnung fir Wien

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.11.2025

1. (1)Ab Zustellung des Enteignungsbescheides ist langstens innerhalb eines Jahres um die Abteilungsbewilligung
anzusuchen beziehungsweise das Bauvorhaben bei der Behorde einzureichen; in jenen Fallen, in denen zur
Herstellung des Enteignungszweckes weder eine Bewilligung noch eine Einreichung erforderlich ist, ist innerhalb
von zwei Jahren mit der Durchfihrung des Vorhabens, zu dessen Zweck enteignet wurde, zu beginnen und dieses
innerhalb von vier Jahren zu beenden. Ansonsten ist innerhalb eines Jahres ab Zulassigkeit der Baufihrung mit
dem Bau zu beginnen und dieser in der gesetzlichen Frist zu vollenden. Diese Fristen sind von der
Landesregierung zu verlangern, wenn nachgewiesen wird, dal3 deren Einhaltung wichtige Griinde
entgegenstehen.

2. (2)Werden die im Abs. 1 genannten Fristen nicht eingehalten, steht dem Enteigneten oder dessen
Rechtsnachfolgern der Anspruch auf Rickubereignung zu. Der Antrag ist innerhalb einer Frist von funf Jahren
nach Verwirklichung des Tatbestandes, an den der Rickubereignungsanspruch geknupft ist, zu stellen.

3. (3)Die Einleitung des Verfahrens betreffend die Ruckibereignung ist im Grundbuch anzumerken. Auf das
Verfahren finden die Bestimmungen Uber die Enteignung Anwendung.

4. (4)Im Falle der Ruckubereignung haben die Parteien die empfangenen Leistungen nach Festsetzung einer
Entschadigung nach den Grundsétzen des § 44 Abs. 4 zuriickzuerstatten. Uberdies muR der Enteigner dem
Enteigneten jeden weiteren Schaden ersetzen, der ihm durch die Enteignung erwachsen ist. Mit Rechtskraft des
Enteignungsbescheides Uber die Ruckibereignung tritt der vorangegangene Enteignungsbescheid aul3er Kraft.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bo_fuer_wien/paragraf/44
file:///

	§ 45 BO für Wien Sicherstellung des Enteignungszweckes; Rückübereignung
	BO für Wien - Bauordnung für Wien


